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Nachsorgender Bodenschutz:  
 
In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den Bodenschutzbehör-
den bekannten Informationen zu Altstandorten, Altablagerungen, altlastverdächtigen Flächen, 
Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAltBodSchG). Alt-
standorte sind Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit 
umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. Altablagerungen sind stillgelegte Abfall-
beseitigungsanlagen sowie Flächen auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert 
worden sind. Die Daten werden von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehörden 
(UBB), den Oberen Bodenschutzbehörden (RP) und dem Hessischen Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. aktualisiert.  
Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungsraum keine entspre-
chenden Flächen befinden.  
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist jedoch nicht garan-
tiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskünfte zu Betriebsstilllegun-
gen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehemalige Deponien) bei der zuständigen 
Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Lahn-Dill und bei der Gemeinde 
Ehringshausen einzuholen.  
Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
pflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse zu Altflächen dem HLNUG 
so zu übermitteln, dass die Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAltBodSchG 
erfasst werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierungsverantwortlichen 
sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der Untersuchung und Sanierung der 
verfahrensführenden Behörde in elektronischer Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer 
Form zu erfolgen. Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommu-
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an das 
HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installations- und Bedienungshinweise unter: 
https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html  
 
Hinweis:  

Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des Bodens zu berücksichtigen. 
Bei der Aufstellung eines Bauleitplans darf das Problem von Bodenbelastungen nicht ausge-
klammert werden. Bei der Beurteilung von Belastungen des Bodens gilt das bauleitplane-
rische Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des Bun-des-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit der Aus-
weisung einer Fläche ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr 
realisierbar ist. Geht die Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht 
nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf Scha-
densersatz. Bei der Erarbeitung der Stellungnahme zur Bauleitplanung ist zu beachten, dass 
nach den einschlägigen baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von Vorhaben kein förm-
liches Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO). Die Bauaufsichtsbe-
hörde ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in ihrem Ver-fahren zu 

beteiligen. Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbehörde über bauliche -2-  
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Veränderungen auf Verdachtsflächen nur im Rahmen der Bauleitplanung Kenntnis erlangen 
und danach nicht mehr beteiligt wird.  

 
 

Vorsorgender Bodenschutz: 
 
Die Gemeinde Ehringshausen plant im Ortsteil Kölschhausen den Neubau einer Feuerwache. 
Hierfür sollen 4300 m² aktuell landwirtschaftlich genutzte Böden beansprucht werden.Die Be-
lange des Bodenschutzes sowie die vorliegende Bodenfunktionsbewertung werden im 
Umweltbericht eingehend beschrieben und dargestellt. Es wird auf den mittleren Funktionser-
füllungsgrad und das hohe Ertragspotenzial der hier vorliegenden Pararendzinen und 
Parabraunderden aus mächtigem Löss eingegangen. Mit einer Ackerzahl von >65 bis 70 lie-
gen hier hochwertige Böden vor. Sie sind sowohl aufgrund ihrer hohen Wasser- und 
Nährstoffspeicherkapazität für den Naturhaushalt, als auch im Hinblick auf die Ernährungssi-
cherung von immenser Bedeutung. Folglich kommt auch das Ingenieurbüro für 
Umweltplanung in ihrem Umweltbericht zu dem Entschluss: „Dementsprechend kann bei der 
vorliegenden Planung der Prämisse der Schonung von Flächen mit einem hohen Funktionser-
füllungsgrad nicht Rechnung getragen werden“ 
 
 
Kompensation von Bodeneingriffen 
 
Den Empfehlungen / Anweisungen zum Schutz des Bodens im Rahmen der Bauausführung, 
vor allem im Hinblick auf die extrem hohe Erosionsgefährdung, in den vorgelegten Planunter-
lagen ist Folge zu leisten. Die vorgeschlagene Kompensationsmaßnahme zum Ausgleich der 
beanspruchten Fläche wird begrüßt. Darüber hinaus empfehle ich dringend im Sinne des 
Klima- und Bodenschutzes, eine Begrünung von 100% der nicht-überbaubaren Fläche festzu-
setzen. 
 
Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)  
 
Zur Wahrung des gesetzlich verankerten Bodenschutzes im Allgemeinen und im Besonderen 
bzgl. geplanter Auffüllungen (§§1 und 7 BBodSchG; §12 BBodSchV (DIN 19731 ist zu beach-
ten); §1 HAltBodSchG; §§1, 7 und 15 BNatschG sowie §§1a und 202 BauGB auch während 
der Bauphasen) fordere ich nach §4 i.V.m. §10 BBodSchG im Mindesten für die weiteren 
Erschließungsmaßnahmen die Beauftragung einer Bodenkundlichen Baubegleitung* 
(BBB) bereits ab der Ausführungs-Planungsphase.  
Werden einschlägige Bodenschutz- und Eingriffsminderungsmaßnahmen während der Bau-
ausführungen nicht berücksichtigt, so sind Bodenfunktionen wie u.a. Regulierung des 
Wasserhaushaltes, Verdunstungskühlung und auch Lebensraum für Pflanzen/ Ertragspoten-
zial (für Gärten und Grünanlagen) bis hin zum gänzlichen Funktionsausfall, gefährdet. 
Die Bodenkundliche Baubegleitung muss die erforderliche Sachkunde aufweisen, um den Bo-
denschutz auf der Baustelle gewährleisten zu können. 
Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet vermeidbare Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die Maßnahmen zum 
Vorsorgenden Bodenschutz dienen insbesondere dem Schutz des Bodens und seiner natürli-
chen Funktionen vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, wie insbesondere physikalischen 
Beeinträchtigungen durch Verdichtung und Erosion, und stützen sich somit auf das natur-
schutzrechtliche Eingriffsminimierungsgebot. Die Bodenkundliche Baubegleitung stellt darüber 
hinaus sicher, dass bei der Baudurchführung eine Person anwesend ist, die die Bauarbeiten 
und die Einwirkungen auf den Boden fachkundig beurteilen kann, sodass vermeidbare Ein-
griffe unterlassen werden. Somit dient auch sie der Verminderung und Vermeidung von 
Eingriffen in den Naturhaushalt. Des Weiteren wird durch die BBB sichergestellt, dass es nicht 
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zu einer ungeplanten Inanspruchnahme von Flächen kommt, sei es durch Nutzung als unmit-
telbare Baufläche, als Lagerfläche oder durch Befahrung. Hierdurch wird die 
Inanspruchnahme und somit der Eingriff in den Boden auf das erforderliche Maß beschränkt 
und somit dem Eingriffsminimierungsgebot Rechnung getragen. 
Um eine schnelle Reaktion vor Ort und einen möglichst verzögerungsfreien Bauablauf bei 
gleichzeitiger Einhaltung der bodenschutzfachlichen Anforderungen zu gewährleisten, ist eine 
Weisungsbefugnis für die BBB erforderlich. Dies entbindet die Gemeinde selbstverständlich 
nicht von ihrer Überwachungspflicht nach §4c BauGB einschließlich erforderlicher Vor-Ort-
Kontrollen. 
* Nähere Informationen zur bodenkundlichen Baubegleitung siehe 
Kapitel 4.5 Anforderungen an die bodenkundliche Baubegleitung, Arbeitshilfe „Rekultivierung 
von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen – HMUKLV, Stand März 2017“  
https://umwelt.hessen.de/infomaterial/Rekultivierung-von-Tagebau-und-sonstigen-Abgra-
bungsflaechen 
DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, Stand Sep-
tember 2019  
Die Beauftragung bzw. Bereitstellung der Bodenkundlichen Baubegleitung ist mindestens 
nachrichtlich in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen und über städtebauliche Ver-

träge o.ä. mit dem Bauherren festzuhalten. 
 
 
 
 
 

gez. 
 
Philipp 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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